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Kapitel 1

Einführung

A. Hintergrund, Idee und Fragestellung

Im Idealfall der Strafzumessung werden die von einem Gericht zu verhängenden 
Strafen für zwei Fälle, bei denen die Strafzumessungsumstände exakt übereinstim
men, ebenfalls exakt übereinstimmen; genauso wird die strafzumessungsrechtliche 
Bewertung einer Tat mit bestimmten Faktoren idealiter von unterschiedlichen Ge
richten zum selben Strafmaß führen.1

Während sich ein solches Gedankenexperiment leicht formulieren lässt, ist die 
Realisierung eines derartigen Idealfalles allein über die 637 Amtsgerichte in 
Deutschland2 hinweg keineswegs ein einfaches Vorhaben. Denn tatsächlich sind die 
Richterinnen und Richter3, die beinahe tagtäglich in deutschen Gerichten Strafen 
nach den Anforderungen der §§ 46 ff. StGB bemessen, mit einer komplexen Auf
gabe betraut: Die grundlegende Herausforderung besteht darin, dass sie ein tat
sächliches Ereignis mit diversen individuellen Umständen, welche schuld- und 
präventionserheblich sind (die Straftat), umwandeln müssen in einen exakten und 
numerisch auszudrückenden Wert (die Strafe).4

Dementsprechend bezeichnend sind auch die Attribute, mit denen der Vorgang 
der Strafzumessung in der Strafzumessungswissenschaft charakterisiert wird: So 
wurden beispielsweise einzelne Phasen der Strafzumessung als „besonders kri
tisch[…]“5 beschrieben, bei welchen „ein krasses Fehlgreifen in der Höhenlage, 
gewissermaßen in der Oktave“6 oder sogar eine „Strafzumessungspraxis nach ei

1 S. zu diesem Gedankenexperiment einer idealen Strafzumessung bereits Haag, Rationale 
Strafzumessung, S. 66 f. Schließlich müssen für eine ideale Strafzumessungspraxis die Er
gebnisse zudem mit den gesetzlichen Vorgaben, welche beispielsweise in § 46 Abs. 1 StGB 
konkretisiert sind, übereinstimmen.

2 Bundesamt für Justiz, Übersicht der Gerichte des Bundes und der Länder (Stand: 
12. September 2024).

3 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum ver
wendet. Gemeint sind jedoch stets alle Geschlechter.

4 Neben dieser grundlegenden Herausforderung, ein tatsächliches Ereignis mit einem 
Zahlenwert zu verknüpfen, wird die Komplexität der Strafzumessungsentscheidung noch 
durch weitere Faktoren entscheidend geprägt, s. dazu ausführlich u., Kap. 2, passim.

5 Theune, FS Pfeiffer (1988), S. 455.
6 Bruns, JZ 1988, 1053 (1054).



genem Metermaß“7 verhindert werden müsse. Hinsichtlich anderer Strafzumes
sungsschritte wurde auch die Gefahr, dass sie „wertlos zu werden drohen, nichts 
bringen“8 betont. Ebenso wird regelmäßig die mit der Strafzumessungsentschei
dung für die Richter einhergehende Herausforderung hervorgehoben, ist z.B. für 
Bernd-Dieter Meier die Strafzumessung der „schwierigste Teil der strafrichterli
chen Rechtsfolgenentscheidung“9, welche nach Ansicht von Johannes Kaspar sogar 
„komplex und tendenziell überfordernd“10 ist. Besonders deutlich wird die mit einer 
angemessenen Strafzumessungsentscheidung einhergehende richterliche Leistung 
vor dem Hintergrund der Überlegungen Andrew von Hirschs, der die Entscheidung 
darüber, wie hoch eine Strafe ausfallen soll, als einen quälenden Prozess („agoni
zing process“) bezeichnet, der mit moralischen Dilemmata („moral dilemmas“) 
einhergehe.11 Vor diesem Hintergrund ist es letztendlich nicht überraschend, dass in 
der Vergangenheit in verschiedenen Studien tatsächlich Auffälligkeiten in der ge
richtlichen Strafzumessungspraxis festgestellt werden konnten, deren Lösung auch 
in jüngerer Zeit ausführlich und mit verschiedenen Vorschlägen diskutiert wurde.12

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Einsatz von algorithmenba
sierten Systemen in der Strafzumessung. Die dahinterstehende Idee ist ein in die 
Strafzumessungspraxis der Gerichte zu integrierendes Computerprogramm, wel
ches auf Grundlage der Eingabe der individuellen strafzumessungserheblichen 
Umstände einer konkreten Straftat ein Strafmaß als Ausgabe erzeugt.13 Zu diesem 
Zweck werden nach der Festlegung einzelner terminologischer Grundlagen in Ab
schnitt B. dieses Kapitels zunächst in Kapitel 2 die rechtlichen Grundlagen des 
Strafzumessungsvorgangs dargestellt. In einem zweiten Schritt befasst sich an
schließend das Kapitel 3 mit den technischen Möglichkeiten eines solchen Systems: 
Das Ziel ist dabei, auf Grundlage zweier denkbarer Entwicklungsansätze eine Ein
schätzung zu entwerfen, inwiefern der Einsatz algorithmenbasierter Systeme für die 
Strafzumessung in der Gerichtspraxis aus technischer Sicht realisierbar sein wird. 
Dabei wird versucht, sowohl bereits bestehende Forschungsansätze und Technolo
gien heranzuziehen als auch eine Perspektive einzunehmen, die künftig mögliche 
technische Fortschritte berücksichtigt. Den Schwerpunkt der Untersuchung bilden 
die rechtlichen Rahmenbedingungen des Einsatzes algorithmenbasierter Systeme 
für die Strafzumessung in Kapitel 4: Unter Heranziehung eines konkreten Anwen
dungsszenarios werden die rechtlichen Vorgaben, welche den Einsatz eines solchen 
Systems determinieren können, aufgeworfen. Darauf aufbauend werden jeweils die 

7 Dreher, MDR 1961, 343 (344).
8 Frisch, ZStW 99 (1987), 751 (793).
9 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, S. 161.
10 Kaspar, Gutachten zum 72. DJT, S. C95.
11 von Hirsch, Doing Justice, S. 59.
12 S. dazu u., Kap. 2, D.
13 Diese Grundidee wird nach einer ersten Ausdifferenzierung im Abschnitt B. dieses Ka

pitels aus Perspektive der technischen Realisierbarkeit in Kap. 3, B. I., sowie der rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Einsatzes in Kap. 4, A., weiter konkretisiert.
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Konsequenzen, die sich daraus an die technische Umsetzung und den Einsatz des 
Systems in der Praxis ergeben, erörtert.

B. Terminologische Grundlagen

I. Grundidee: Einsatz algorithmenbasierter Systeme

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die technischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Einsatzes algorithmenbasierter Systeme in der Strafzu
messung.

1. Algorithmen

Als Algorithmen werden im Ausgangspunkt (wenngleich nicht in jeder Hinsicht 
einheitlich) Handlungsanweisungen bestehend aus einer endlichen Folge wohlde
finierter Einzelschritte zur Lösung eines Problems bzw. einer Menge von Proble
men bezeichnet.14 In dieser ursprünglichen Bedeutung15 ist der Begriff nicht not
wendig auf solche, die in Computerprogrammen abgebildet sind, beschränkt, viel
mehr können auch einfachste „analoge“ Problemstellungen in einem Algorithmus 
dargestellt werden.16 Gleichwohl werden Algorithmen typischerweise durch Über
setzung in maschinenlesbare Sprache in ein Computerprogramm implementiert; 
Computersysteme können so das zu lösende Problem auf Grundlage der in Einzel
schritten formulierten Handlungsanweisungen automatisiert abarbeiten.17 Ange

14 S. nur Barth, Algorithmik für Einsteiger, S. 8 f.; jurisPK-ERV Band 1/Biallaß, Kap. 8 
Rn. 332 (Stand: 23. 11. 2022); Graichen, Die Automatisierung der Justiz, S. 39; Güting/Die
ker, Datenstrukturen und Algorithmen, S. 33 f.; HdB Medien- und Informationsethik/Heise, 
Algorithmen, S. 202; Hill, Philosophy and Technology Vol. 29 (2016), 35 (44); Hoffmann- 
Riem, AöR 142 (2017), 1 (2 f.); Martini, Blackbox Algorithmus, S. 17 f.; Kaulartz/Braegel
mann/Schröder, Rechtshandbuch AI und ML, Kap. 2.5 Rn. 20; Tutt, Administrative Law Re
view Vol. 69 (2017), 83 (85); Zweig, Algorithmische Entscheidungen: Transparenz und 
Kontrolle, S. 3; vgl. auch Wischmeyer, AöR 143 (2018), 1 (4). Demgegenüber beziehen sich 
beispielsweise Cormen et al., Algorithmen – Eine Einführung, S. 5; Krooß, Algorithmen und 
Datenstrukturen, S. 3, in ihrer Definition in erster Linie auf die Lösung mathematischer Pro
bleme.

15 Die terminologischen Grundlagen des Begriffs Algorithmus gehen auf den Mathematiker 
Al-Chwarizmi zurück, s. ausführlich dazu Barth, Algorithmik für Einsteiger, S. 10 ff., insbe
sondere S. 13; Harel/Feldmann, Algorithmik, S. 7 ff.; HdB Medien- und Informationsethik/ 
Heise, Algorithmen, S. 202 f.; Ziegenbalg/Ziegenbalg/Ziegenbalg, Algorithmen von Hammu
rapi bis Gödel, S. 21 ff.

16 Ernst, JZ 2017, 1026 (1026); Martini, Blackbox Algorithmus, S. 17; vgl. auch Barth, 
Algorithmik für Einsteiger, S. 9.

17 Burgstaller/Hermann/Lampesberger, Künstliche Intelligenz, S. 14; Gesellschaft für In-
formatik, Technische und rechtliche Betrachtungen algorithmischer Entscheidungsverfahren, 
S. 17; Graichen, Die Automatisierung der Justiz, S. 40; Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 
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